
Réligiöse Freiheit und Wandlungen der Geséllschafi
Augustinus Kardınal Bea
Es dürfte in der heutigen Menschheit 2um eın mächtigeres Verlangen geben als
das nach Freiheit: und das vielleicht eben deswegen, weıl eın großer eıl der
Menschheit noch immer art dieses hohe Gut kämpfen mu Ist icht der beste
Beweıis datür der Jubel, mıi1ıt dem das Rundschreiben Johannes’ XXIII. „Pacem in
terris“ aufgenommen worden 1st? Neben der Friedenssehnsucht spielte dabe] VOT

allem die Freude mıt, daß 1er 1n einem fejerlichen Schriftstück die wesentlichen
Rechte der menschlichen Person bestätigt un der Wert der „Allgemeinen Erklä-
Iung der Menschenrechte“ substantıell anerkannt wurdel. Dıie Zeitnähe des "C-he=
mas 1St noch gewachsen, seitdem die Zroße Versammlung der katholischen Gesamt-
kırche sıch 1n den Sıtzungen, die Dezember 197653 Ende vyingen, damıt be-
taßt hat

Gleichzeitig empfinden immer mehr gebildete Katholiken die zwingende Not-
wendigkeit, sich ber die „relig1öse Freiheit“ ein klares und festes Urteil bılden.

Unser Thema 1St alles andere als eintach un leicht. Wenn ıch das SaSC, denke
iıch ıcht sehr an den 7zweıten Teil, nämlich das, W 4s die Funktion der relı-
71Öösen Freiheit in den Umbildungen der Gesellschaft betriftt als vielmehr
den Begriftf der relıg1ösen Freiheıit selbst, seine Grundbestandteıle, seine
SCHNAUC Ausformung 1in der verwickelten Vielheıt der konkreten Fälle, die 115 be-
SECSNCHN Deswegen halte iıch 65 für angebracht, unser«e Aufmerksamkeıt der
Anstrengung Zu wı1ıdmen, den Begriff der relıg1ösen Freiheıit herauszuarbeıten, ab-
7zuzeichnen un estimmen. Die Beziehungen zwischen dieser Freiheit
und den soz1alen Veränderungen werden dabej NUur in den Schlußfolgerungen eI-

wähnt. Da iıch katholischen Juristen spreche, 1St S natürlich, da{ß iıch nıcht dabe1
verweile, alles das vorzutragen, Was die cQhristliche Philosophie ZUuUr Sache sagt
werde vielmehr suchen, das, WAsS der katholische Glaube lehrt, vorzulegen, wobei
ıch miıch 1n besonderer Weıse auf das beziehe, W as das oberste Lehramt der Kıirche

ZESAYTL hat.

Diıeser Artikel 1St der (leicht gekürzte) Abdruck eines Vortrags, den 5e. Eminenz Kardinal Bea als Einleitung ZU!]

LV Nationalkongreißß der Vereinigung katholischer Juristen Italıens % Ynl 9L Dezember ın Rom gehalten hat.

Das ema des Kongresses autete: Relıgiöse Freiheit und Wandlungen der Gesellschaft. Der Vortrag 1St ıcht zuletzt

1m Hiıinblick aut die Sitzungsperiode des I88 Vatikanischen Konzıiıls bedeutsam, auf der das gleiche Thema Zufr

Sprache kam
1 Vgl AAS 55 (1963) 295
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Dıe „Freiheit“ der LehredesApostels Paulus
Womit könnten WITLr die Behandlung des Stoftes besser beginnen, als MIt der

Lehre des Völkerapostels, den MNan MIt echt Herold und auch Held der
Freiheit NEeENNEN ann? Dıie Freiheit des Christen 1ST tatsächlich der gewal-
tıgsten Themen seiNner Briefe und der hauptsächlichsten Zıele, für das SCc-
kämpft hat InNnan ann 9 während sSC1NE5 SPanzen bewegten apostolischen
Lebens. War es doch dieser Kampf der ıhm JENC Gegner erweckte, denen (wenn
auch iıcht ausschliefßlich) viele Verfolgungen un!: lange Kerkerjahre danken
hatte. „Denn iıhr, liebe Brüder schreibt den Galatern, „se1ıd Z Freiheit
berufen! Mißbraucht aber die Freiheit ıcht Vorwand für fAeischliches
Gelüst dienet vielmehr einander der Liebe des e1istes. Denn das (GGesetz
1STt dem Wort ertüllt: Du sollst deinen Nächsten lieben WI1C dich selbst“
(Gal 5 13 f.)

Das 1STt Botschaft Sıe zugleich die besondere Seıte der Freiheit für
die Paulus gekämpft hat Es 1SE ıcht diejen1ge, die WITLF heute und 1er
denken Wır verbinden MmMIiIt dem Begrift der Freiheit der menschlichen Person VOTr

allem daß S1C freı se1l Von außerem Zwang jeder Art Von seiıten anderer Menschen
un der Gesellschaft Paulus dagegen dachte die Befreiung des Menschen von

der Knechtschaft der nıederen Leidenschaften, der Sünde: Knechtschaft die
War bekannten, aber doch eindrucksvollen Worten beschreıibt,

die klingen WIEC ein Schrei dessen, der dem ruck schweren CS
seutfzt Was iıch wiırke, kenne ıch ıcht £fue ıch doch iıcht das, W a4s ıch 111 sSON-

ern iıch tue, W as iıch hasse finde also, indem ıch das Gute tun ll das Ge-
seitiz INLL, daß INr das ose anklebt“ (Röm 15 21)

Als Paulus VOon der Befreiung redete, dachte auch das (jesetz des Alten
Bundes. Abgesehen davon, daß es ber die Ma{fßen verwickelt WAar durch viele bıs
105 einzelne gehende Überlieferungen un eben viele ıcht WENISCI SCNAUC KEr-

Jäuterungen der Gesetzeslehrer > hielt dieses (jesetz WIeC der Sklave, der den
Patriziertamıilien als Erzieher, Wächter un! Begleiter der Kınder wiırkte, die
Seelen ununterbrochen der KRute der Drohung Vor der Ankunft des lau-
ens (ın Christus) wurden WITLr den Banden des (esetzes Gewahrsam gehal-
ten Gal 23) Wıe csehr hat siıch ann alles verändert nach der Befreiung
durch Christus! Der Mensch 1ST Zu Adoptivkind Gottes geworden. Er empfing
die abe des Geıistes, der ıhm die Empfindungen des Kındes dem immlischen
Vater gegenüber schenkt und ıh leitet. Nunmehr schaut heiteren Blickes MT

dem Auge des Glaubens Al Vater auf aufmerksam jeden Wink un jede
Wiıllensäußerung VO  3 ıhm aufzunehmen, wobei sıch WI1C 6S sich eben für B

iınd ZCeZIEMT VO  w} SC1INECIN Geıiste leiten äßt der Ja auch der Gelist Christı 1ST Auf
diese Weiıse befolgt frei das Gesetz des e1istes.

Vgl azu Augustinus ard BEA San Paolo araldo ei ETOE della liberta La Civilta Cattolica (1960) 314
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Das ı1StdieFreiheitsidee, 1e der Paulus WVWer könnte leugnen, daß
ıhr das wirkliche Wesen der Freiheit der menschlichen Person bestimmt worden

IST, der Endpunkt, auf den hin notwendig alle Befreiungen konvergieren mussen?
Es handelt sıch CIiHE Freiheıit, die ıcht deswegen geschaffen worden i1ST, damit
der Mensch sıch ı die C1ISCHE schmalbrüstige Ichsucht einschließe sondern damıiıt

sıch aus E1IgCNCM Antrıeb un: völlig, MI1t seinem SanNnzZCNH Seın, der Wahrheıt, der
Gerechtigkeit dem Mıtmenschen und Gott hingebe. Und dieses Letzte 1St noOotwen-
dig das Endziel auch Freiheit die WIr neuzeıitlichen Menschen Vor allem
VOr Augen haben s  S  S

Wır reden 1er also VO  e} Freiheit Sınn der freien und vollen Hıngabe die <fWahrheit die Gerechtigkeit, die Liebe und damıit Gott selbst.
SE

Dıe theologische Bedeutung der E Perhert
des Menschen

Diese Definition zugleich dafß die Freiheit Aaus Z W Ee1 Elementen besteht un
daß der Mensch Gefahr 1ST davon unterstreichen un das andere

vernachlässigen.
uch der bereits ANZSCZOCNE 'Text des Paulus macht uns auf diese Gefahr

autmerksam. Er ru Aaus Ihr se1  d beruten ZUT Freiheit aber sofort beeilt sıch
anzumerken Benützt diese Freiheit iıcht als Vorwand für fleischliches Gelüste.
Unter den Worten Gelüste des Fleisches versteht CT, WI1e selbst Text-
zusammenhang erklärt ıcht NUur Unzucht, Unkeuschheit un! Zügellosigkeit, sOon-

ern auch „Abgötterei Zaubereı, Feindschaft Hader, Eifersucht Zorn, Ränke,
Spaltungen, Parteiungen, Ne1id Trunkenheıit, Schlemmere]i un dergleichen (vgl
Gal Wır sehen, elch tiefer Menschenkenner der Apostel ist! Im gleichen
Augenblick dem feierlich die Freiheit verkündet Sorge, auf die Ge-
fahr hinzuweisen, daß die Freiheit ZUm Vorwand diene, dem Niıedrigen, (n
geordneten und Bösen Menschen ”Zzu wiıllfahren, un dafß der Mensch indem

die Freiheit mıißversteht Sklavereı vertalle. Wıe oft SE 6S der
Geschichte leider geschehen, daß die paulınısche Bejahung der Freiheıt, die uns

Christus geschenkt 1ST, entstellt wurde jede Art des Aufstandes das (Z62
SCTZ,; jede Art der Nachsıcht SCHCH die Instinkte rechtfertigen! Und auf diese
Weıse wurde das Höchste 1 Menschen, die Vernunft un! der freie VWille, den
Leidenschaften unterworfen, die iıh fortreißen, da{ß LUuL, W as selbst icht
möchte, jJa, W as verabscheut In andern Fällen hat mMan Namen der Freiheit
eben diese menschlichen Fähigkeiten ihres edelsten Zieles beraubt der Wahrheıit,
der Gerechtigkeit und Gott dienen. S1e wurden WEeIit entleert und erniedrigt,
daß SIC Sklaven der Willkür, der Laune un selbstsüchtigen Abschließung

die Welt wurden.
Jede Bejahung der Freiheit muß unbedingt beide Wesensbestandteile VOor ugen

haben das 1ST die ebenso adelıge WI1IeC furchtbare Fähigkeit des Menschen,
CM
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Herr sC1INCI eigenenN Handlungen SC1H und CISCHC Persönlichkeit durch
bewußte und freie kte nach und nach aufzubauen Diese kte werden dann, und
ZWAar endgültig, auch SC1iMN JENSCILLSES Schicksal bestimmen

Der Z w eıite Wesensbestandteil besteht darın, da{ß die Ausübung Herrschaft
ber die CISCHNCN Handlungen keine Willkür 1ST und keine Willkür sein annn S1e
hat vielmehr ıhr Gesetz der Wirklichkeit der Natur des Menschen selbst, die
nach Gottes Biıld geschaften 1SU, und deswegen etztlich CGesetz Gottes, der den
Menschen erschaffen hat Anders DESARLT die Ausübung der Herrschaft ber die
CISCHNCH Handlungen durch die menschliche Person steht dem moralischen
Gesetz, das der Menschennatur selbst und etztlich (GJott dem Schöpfer be-
gründet 1SE Dieses Z W elite Wesenselement Paulus, WCNN VO dem Gesetz
spricht das 1115 menschliche Herz eingeschrieben 1ST Auch das Gesetz VO  $ ke1-
Her göttlichen Oftenbarung überliefert worden 1SE LUuL der Mensch WECNI dem
„natürlıchen Licht“ das sCin Gew1issen erleuchtet folgt (vgl Röm 14 Y as,
W as Gott 111 Das (Gewı1issen 1ST die Norm, die jeden Menschen leitet Wenn 65

richtig gebildet 1ST 1STE N nıchts anderes als Gottes Stimme, des Schöpfers und Ge-
setzgebers Entzieht sıch aber der Mensch diesem Gesetz, ann mißachtet CI, W a4s

höchstem de] und echter Menschlichkeit sıch und W 4S ıh zux

Bıilde CGottes macht.
Miıt dem Gesagten WIr: jede Art VO  e theoretischem, moralischem und relig1ö-

sem Relativismus ausgeschlossen.
Wenn iINan dieses Gesetz bejaht, muß Man sich jedoch davor hüten, N W1e ein

physisches (jesetz aufzutassen. Neın! 1er geht S C111l Gesetz, das der Mensch
befolgen mußß, da{ß 65 bewußt und freı übernimmt. Die Wahrheıit und das

Gesetz Gottes sind erhaben, als da{ß WITLr unls damıt begnügen könnten, sS1Ee mMi1t

der geIstLgenN Haltung VO  e Sklaven aufzunehmen, CZWUNSCH S1e INUSSCI1

vielmehr iıhrer selbst willen aNSCHOMM werden; we1l  ] S1C ihrer Größe C1-

kannt sind Daraus erg1ibt sich da{ß 65 die aHererste und wichtigste Pflicht des Men-
schen 1ST sıch bemühen, JENC Wirklichkeit die sein (zesetz 1ST ganz erkennen
Er mu{ also frohgemut und ML beflissener Leidenschaft dıe Wahrheit suchen, die
Unwissenheit un: den Irrtum überwinden und jede Möglichkeit für moralische
und relig1öse Unterweisung suchen

Um der Stimme des (sew1ssens freı folgen können, mu{(ß INan das wertvolle
Geschenk der Freiheit die tausenderlei Feinde abschırmen, die ıhm nach-
stellen und autf die WITL bereits hingewiesen haben, als VO Paulus die ede
Wr Genau Desagt WITL mMuUuUussen Gut verteidigen eine Welt1
Ter Kräfte, die als Folge der Erbsünde häufig ungeordnet, zügellos und rebellisch
sind und den Mensch persönlichem stillschweigendem Einverständnis un: Nach-
geben verleıiten und ıhn mehr und mehr hindern, das Gute Cun, das liebt und
vollbringen möchte Statt dessen bewegen S1€ ıhn dazu, Lun, W 4S verabscheuen
mu{ das Ose (vgl öm 7 15)
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l&  X  «  Rellgtosel"rexheztund%ndlungender(?esellsdmlfl e  {  Y  Dies ist die Aüffassüng von Ffiaiheit ifi ihrer uhvérsehften Ganzheit.‘ Be\id'e-‘ die  menschliche Freiheit konstituierenden Elemente, die Herrschaft über die eigenen  Akte und das Gesetz, das aus der Menschennatur selbst stammt, sind gleicher-  z  maßen wesentlich. Wer das eine oder das andere übersehen. wollte, würde so oder  so die Menschenwürde selbst in Frage stellen und aus dem Menschen entweder  einen Sklaven der niedren Instinkte oder einen Unglücklichen machen, der sich  selbstsüchtig in die engen Grenzen seines eigenen Ichs einschließt und sich von der  Willkür und der Laune beherrschen läßt. Oder er wäre zwar Diener des Gesetzes,  das er hinnimmt, ja, aber eben mit knechtischer Gesinnung und nicht bewußt und  frei. In diesem Sinn achtet die Kirche, wie es der Patriarch von Venedig, Kardinal  Urbani, bei der 400-Jahrfeier des Trienter Konzils in Gegenwart des Papstes und  der zweiten vatikanischen Kirchenversammlung ausgesprochen hat, in höchstem  Maße dig Gewissensfreiheit®.  DerInhalt der „relig1iösen Freihéit“  nach der Lehre der Kirche  Die religiöseFreiheit ist nichts anderes als die Gewissensfreiheit in Sachen der  Religion. Leo XIII., der große Verfechter der menschlichen Freiheit, definiert sie  als das Recht des Menschen, den Willen Gottes und seine Gebote nach dem Urteil  des eigenen Gewissens gänzlich ungehindert zu erfüllen‘. Man beachte die klaren  Ausdrücke: „Den Willen Gottes erfüllen“ und „gänzlich ungehindert“, die aufs  neue die beiden Wesenselemente der menschlichen Freiheit anzeigen: Herr seiner  selbst zu sein, aber nicht um der eigenen Laune zu folgen oder sich in sich selbst  zu verschließen, sondern um den Willen Gottes zu erfüllen und seinen Geboten  zu gehorchen. Der Papst fügt bei: „Diese wahre und der Kinder Gottes würdige  Freiheit, welche die Würde des Menschen ;beschützt, ist stärker als irgendeine Ge-  walttätigkeit und Schmähung; die Kirche liebt sie und hält sie stets in besonderer  Weise wert.“ 5  Die religiöse Freiheit drängt um so mehr, als sie sich auf das bezieht, was in der  menschlichen Person das Heiligste und Unantastbarste ist, d. h. ihre Beziehungen  zu Gott. Er ist ihr Schöpfer und ihr höchstes Gut und das letzte Ziel ihres Daseins.  Wir haben oben gesagt, daß sich aus der Gewissensfreiheit die ernste Verpflichtung  ergibt, sich um die Kenntnis der Pflichten zu bemühen. Wir wenden das nun auf  die religiöse Freiheit an, d. h. auf die Freiheit des Menschen in seinen Pflichten Gott  gegenüber. Dabei brauchen wir nur noch beizufügen: Steht die Tatsache einmal  fest, daß Gott sich dem Menschen, sei es im Alten Bund, sei es in Jesus Christus  geoffenbart und daß er die Kirche ges}tiftet und beauftragt hat, in der Weitergabe  3 Vgl. Osservatore Romano, 4. Dez. 1963, 4.  4 So in dem Rundschreiben „Libertas praestantissimum“ vom 20. Juni 1888, vgl. ASS, 20 (1887—1888) 608.  ® Ebd.  325
'

Dies 1St die Aüffassung VO  3 Fféiheit 1n ihrér unversehften Ganzheit. Beide die
menschliche Freihéifc konstituierenden Elemente, die Hertschafl ber die eıgenen
kte und das Gesetz, das Aaus der Menschennatur selbst stammt, sınd gleicher-
maßen wesentlich. Wer das eıne der das andere übersehen. wollte, würde oder

1e Menschenwürde selbst 1n Frage stellen und AUuUSs dem Menschen entweder
einen Sklaven der niedren Instinkte der einen Unglücklichen machen, der sıch
selbstsüchtig in die Grenzen se1nes eigenen Ichs einschliefßt un sıch VO  a der
Willkür und der Laune beherrschen äßt der wäre ZWAar Diener des Gesetzes,
das hinnimmt, Ja‚ aber eben MIt knechtischer Gesinnung un: ıcht bewußt und
frei In diesem 1nnn achtet die Kirche, Ww1e 65 der Patrıarch VO  e} Venedig, Kardıinal
Urbani,; be]1 der 400- Jahrfeier des Trıenter Konzils 1n Gegenwart des Papstes un
der zweıten vatıkanıschen Kirchenversammlung ausgesprochen hat, 1n höchstem
Ma{fße die Gewissenstreiheit?.

Der Inhalt der .  SECN  .  . _n  g  .—_  „rel Pocihdte
ach der Lehre der Kırche

Dıie religiöse ‘Freiheit 1St nıchts anderes als die Gewissenstfreiheit in Sachen der
Religion. Leo AILTL.,, der gzroße Vertechter der menschlichen Freiheıit, definiert s1e
als das echt des Menschen, den Wıillen Gottes un seine Gebote ach dem Urteil
des eigenen Gewissens gyänzlıch ungehindert erfüllen?. Man beachte die klaren
Ausdrücke: „Den Willen Gottes erfüllen“ und „gänzlıch ungehindert“, die aufs
Cue die beiden Wesenselemente der menschlichen Freiheit anzeigen: Herr seıner
salher se1nN, aber ıcht der eigenen Laune folgen der sıch in sıch selbst

verschließen, sondern den Wıllen Gottes ertfüllen un sel!nen Geboten
zu gehorchen. Der apst fügt bei „Diese wahre und der Kinder Gottes würdıige
Freıiheıt, welche die Würde des Menschen —beschützt, 1St stärker als iırgendeine @7,
walttätigkeit und Schmähung; die Kirche liebt S1e und hält sS1e in besonderer
Weiıse wert.“

Die relig1öse Freiheit drängt mehr, als s1e S1C} auf das bezieht, W 4S in der
menschlichen Person das Heılıgste un Unantastbarste 1st, ıhre Beziehungen

Gott Er 1St ıhr Schöpfer und ıhr höchstes Gut und das letzte 1el ıhres 4se1ns.
Wır haben ben ZESART, dafß sıch AUuS$ der Gewissenstreiheit die ernstie Verpflichtung
erg1ibt, sıch dıe Kenntnis der Pflichten bemühen. Wır wenden das 1U auf
die relig1öse Freiheit d aut die Freiheit des Menschen 1n seinen Pflichten Gott
gegenüber. Dabej brauchen WIr LU noch beizufügen: Steht die Tatsache einmal
fest, dafß (GoOtt siıch dem Menschen, se1 CS 1mM Alten Bund, se1l es 1n Jesus Christus
geoffenbart un da{ß die Kirche ges}tiftet und beauftragt hat, iın der Weıitergabe

Vgl Osservatore Romano, Dez 1963,
4 50 1n dem Rundschreiben „Libertas praestantıssımum“ Vo: 20 Juniı 1888, vgl ASS, 20 (1887—1888) 608
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dieser Offenbarung dieMenschen fortzufahren, CIrS1bt sıch daraus für den
Menschen die ernste Verpflichtung, die Offenbarung kennenzulernen und dem
Anruf der Kirche Gehör schenken.

Was lehrt U:  3 die Kirche ber das echt des Menschen auf relig1iöse Freiheit?
Vor allem se1ı vermerkt, ı welcher Weıse die Dokumente lesen und auszulegen
siınd welche von der kırchlichen Autorität dieser Sache au  en SIN Nıcht
N1NUr mu{ mMan die beiden genannten Wesenselemente der Freiheit VOr Augen
haben, sondern auch den historischen Zusammenhang, dem diese Dokumente
entstanden sınd Vor allem aber 1ST ecsS wichtig sehen, auf welche Lehrsysteme
die den einzelnen Dokumenten enthaltenen Ausdrücke sich beziehen, welches
der ‚W el Elemente der Freiheit 5Systemen gegebenentalls geleugnet der
mıß verstanden worden 1STt und welches VO  3 ihnen demnach VO obersten Lehramt
der Kıiırche Neu bestätigt wird.

Nachfolgend C1in höchst einleuchtendes Beispiel. Pıus einmal, dafß die
These von der Gewissenstfreiheit“ B17 Wahnsinn“ se16 Der Ausdruck ı1STt sicher
verwırrend Und doch schaut mMan aufmerksam auf den theoretischen un BC-
schichtlichen Zusammenhang, ntdeckt MNan wohlberechtigten 1Nn. Der
Papst wollte MIItTL Worten e1iNe Auffassung der Gewissenstreiheit brandmar-
ken, die das Gewi1issen als uneingeschränkt freı VON jedweder Bindung das Ge-
Seitz Gottes betrachtete? Und das W Aare tatsächlich C1iN Wahnsinn

Aus demselben rund bemerkte 1US OM da{ß der Begriff Gewissensfreiheit
(Freiheit des Gewissens) zweıdeut1g 1ST un: ZO@ 65 VOTr, VOon Freiheit der Gewi1s-
sen reden8 Im übrigen pflegte schon Leo 111 7zwıschen „willkürlicher und
wahrer Freiheit unterscheiden. Es 1ST Zanz klar, hatte DESART, wenn MNan

dıe Gewissenstreiheit versteht, dafß der Mensch Gott verehren dürfe, welcher
orm ihm besser paßt der n auch iıcht verehren brauche, annn i1St EINC

solche Freiheit als absurd anzusehen. Der apst hatte jedoch AaZzu bemerkt, daß
der Ausdruck sehr ohl auch dem 1nnn verstanden werden könne, daß der
Mensch bürgerlichen Gemeinwesen das echt haben 6} den Wıillen Cottes

erfüllen und seinen Geboten gehorchen, WI1e 065 ıhm seın CISCHNECS (Jew1ssen
vorschreibt, hne daran gehindert werden. Und er bemerkt, daß der Begriff
„Gewissensfreiheit“ ı diesem 7 weıliten inn verstanden eiNe unbestreitbare Wahr-
eıt ausdrückt?.

Eın anderes Beispiel. In Zeıten, die uns näher stehen, stellte S1' das Problem
der relig1ösen Freiheit dem obersten Lehramt ı anderer Gestalt. Dıie Kirche be-
tand sıch ıcht mehr 5Systemen gegenüber, die die Freiheit dem ınn leugneten,
daß S1C jegliche moralische un relig1öse Bindung ablehnten. S1e hatte e vielmehr

Lateinisch deliramentum Y dem Rundschreiben Quanta CUTAd, AS$S (1867—1868) 162
7 Vgl auch die Propositio Nr des Syllabus, Denzinger-Schönmetzer 7903

Lettera Apostolica Non abbiamo bisogno VO! 29 Juniı 1931 AAS 23 (1931) 301
2 Rundschreiben Libertas praestantıssımum
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MIt totalitärenStaatsformen Cun, die auf verschiedene Weıse un: oft
drückendster Oorm das echt der Menschen, re Pflichten Gott erfüllen,
un das echt der Christen, iıhren Pflichten als Kinder der Kırche nachzukommen,
einschränkten, sotern S1C icht geradezu darauf AUSgINSCH, jede Religion aus den
Menschenherzen reißen.

Diesen Angriffen autf die religiöse Freiheit NUu  ; Setztie die Kirche ıhre unumstöß-
iche Erklärung9daß die relig1öse Freiheit ein unveräußerliches und
verjJährbares echt der Person 1STt In dem Rundschreiben Mıt brennender Sorge
ber den Nationalsozialismus erklärte 1US C} „Der gläubige Mensch hat ein

unverlierbares echt seinen Glauben bekennen und den ıhm gemäßen For-
inen betätigen. Gesetze, die das Bekenntnis und die Betatigung dieses Glaubens
unterdrücken der erschweren, stehen Widerspruch ML Naturgesetz.“
In sCcinNner Rundfunkbotschaften über die Neuordnung der Welt reihte
1US DCHT die Grundrechte der Person auch das echt auf die prıvate und
öffentliche Gottesverehrung CIN, die karitativ-religiöse Betätigung einbegriffen!!
Johannes gyeht Von dem gleichen Standpunkt AUs, Wenn seinem und-
chreiben Pacem terrıs erklärt, daß die Menschenrechte auch die gezählt

werden9 dafß der Mensch Gott nach der rechten Norm des Gewissens Ver-

ehren un: die Religion prıvat un Ööftentlich bekennen dürfe12
Damıt 1STt auch schon der Umfang der relig1ösen Freiheit unterstrichen. Es han-

delt sıch iıcht 1LLUTr das echt der Meinungsfreiheit relig1ösen Dıngen, auch
icht NUur das echt die Rıten der CISCHNECN Religion vollziehen, sondern
das echt des Menschen, nach dem Urteil des C1ISCNCNHN CGew1issens alle ıhm obliegen-
den Pflichten Gott einzuhalten und die Gottesverehrung auch außerlich se1i

als einzelner, se1 6S Gemeinschaft uszuüben. Dıieser Umfang der Freiheıit
WIFr  d VO  w der Natur des Menschen selbst unabdıngbar gefordert. Denn der Mensch
1St weder LEGINGT: Geist noch ein bloßes Individuum, sondern C1MN Wesen, das 2AZu
geschaffen 1St Gemeinschaft 1809580 anderen leben und wırken. Dıie CINZISC
Grenze die diese Freiheit zuläßt auch S1C ein Ausfluß der soz1alen Natur des Men-
schen, besteht Gemeijnwohl Die Ausübung der Freiheit dartf die sıcheren Rechte
anderer Menschen ıcht verletzen, handle er sıch DU  3 einzelne oder dıe
Gesellschaft Es 1St der 'Tat unzulässıg anzunehmen, daß AUuUSs der gleichen Men-
schennatur, WCIN INan S$1e als Ganzheit zugleich auf der Seıite die
Gesellschaftlichkeit und dıe Neıigung, friedlich Gemeinschaft zusammenzuleben,
ENTSPrıINgEN, und autf der anderen Seıite Pflichten und Rechte, die das Zusammen-
leben zerstoren. Es 1STt deswegen natürlıch dafß sıch dieses Gemeinwohl“ der
konkreten Wirklichkeit verschiedener VWeıse darstellt. Die Weiıse wırd anders
seın Gesellschaft die völlig gleichartig 1STt Wenn N überhaupt eine solche

AAS 29 1937), 160
Rundfunkbotschafl Z2Uu Weihnachten 1942 (24 Dez.) AAS 35 (1943) 19 AAS 55 (1963) 260  _
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Gesellschaft gibt der gegeben hat und anders in einer pluralistischen Gé$ell-
chaft Und das Aaus em einfachen Grund, weil ‚die Möglichkeit des Widerstreites
zwischen en Rechten der Menschen verschieden ist, Je nachdem S1E eingestellt und
gesinnt sınd.

Der relig1ösen Freiheit, WIEC jedem andern Recht, entspricht eine Pflicht. Sie be-
steht darin, daß der einzelne Mensch und im besonderen das politische Gemein-
Wesecnmn diese Freiheit achtet und schützt. Es 1St in der Tat eine der hauptsächlichsten
Aufgaben der Ööftentlichen Gewalt, dafür Zzu SOTgCN, daß die Rechte jedes einzelnen
und aller zusammen anerkannt und gesichert sind S1e mu{(ß dabei „wischen ihnen
S ausgleichend wirken, daß jeder Bürger auf bestmögliche Weise seine eigenen
Obliegenheiten erfüllen kann!®s.

Dıe religiöse Freıheit des ‚e Glauben Irrenden
Dıie Anerkennung und der Schutz des Rechtes der Bürger auf religıöse Freiheit

durch en Staat 1St vielleicht einNes der schwierigsten Probleme in Theorie nd 1'A-
1S5. Das Problem liegt darın, da{fß die relig1öse Freiheit das Recht umschließt, den
Glauben ach außen verkünden und iıhn auch öffentlich bekennen. Da 65

1U menschlich 1St irren eine Folge der Erbsünde, die leicht feststellbar iSt,
wenn man 1e Geschichte der Menschheit betrachtet ersteht die rage Behält
jemand, der in relig1ösen Fragen ir noch das uneingeschränkte Recht, seinen Irr-
glauben Ööffentlich bekennen un verkünden?

Es 1St leicht einzusehen, da sıch diese Frage auf den bezieht, der mala
fide irrt, auf den, der sıch freiwillig der Wahrheit und den sich daraus C171 -

gebenden sıttlichen Verpflichtungen verschliefßt. Das gilt.auch VO  3 dem, der 68 Aaus

Trägheit der ÜAhnlichen Gründen unterläßt, sıch erkundigen und sich belehren
lassen, wenn iıhm das A ceh b lıch möglıch ware. Wollte INan grundsätzlich auch

dem, der sıch böswillig der Wahrheit verschließt, das echt einräumen irren,
liefe das darauf hinaus, dem sittlichen Übel die Existenzberechtigung ZUZUCI*-

kennen und seine Ausbreitung erlauben. (Nebenbei se1 1er bemerkt, dafß kon-
ret keine menschliche Autorität imstande 1St und daher auch iıcht das echt hat,
An foro externo“ ber die innere Aufrichtigkeit der Unaufrichtigkeit eines Men-
schen urteilen.)

Was aber soll INa VO em SagcCN, der Glaubens 1n einen unüberwind-
liıchen Irrtum verwickelt 1St, h also VOo  3 em, der alles hat, W as tun

konnte, I1 siıch unterrichten un seın Gewı1ssen richtig bilden, und dem es

dennoch nıcht gelungen ist, sich Von seiınem Irrtum befreien? Erwidert Man,
da{ß eın solcher tatsächlich das echt auf Religionsfreiheit behält, 1St fragen:
Wıe ann CS Je eın echt geben, den Irrtum treı verkünden und Unrecht Cun,

Vgl Pıus’ XII Rundfunkbotschafl VO! unı 941 AAS 33 (1941)
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dßclfl das echt nd die Ka auf das Gute zi_'elen‘? \We'x"den dä.raus;.nichti
schwere Übelstände foigen‚ wıe die Verletzung der Rechte anderer un der Gesell-
sd1afl un vielleicht der Kampf aller alle?

Als Antwort darauf se1 auf die ede 1US XII über die Toleranz hingewiesen:
„Was icht der Wahrheit nd em Sıttengesetz entspricht, hat objektiv ein echt
auf Dasein, Propaganda und Betätigung“ 14, Dazu 1St jedoch bemerken, dafß
der Papst on der objektiven Sachlage und abstrakt spricht. Tatsächlich gebraucht

1er en Ausdruck „objektiv“ un das Fürwort „Was .  “ Er spricht also nicht von
Menschen, und 1Ur Menschen können Rechtssubjekte SEe1N. Sınn nd Z weck des
VO Papst angeführten Grundsatzes 1St nicht, das Recht der in Glauben
iırrenden Person leugnen, sondern festzustellen, da{(ß keine menschliche Autori-
tat einen ‚positıven Befehl‘ der eine ‚positive Ermächtigung‘ erteilen kann, „ZUu
lehren oder tun, W as der relig1ösen Wahrheit oder dem sittlich (Cjuten wiıider-
spricht“. (Hierzu erklärt 1Us X17 ”  ın Befehl der eine Ermächtigung solcher
Art hätte keine verpflichtende Kraft un bliebe unwirksam. Keine Autorität annn
S1e geben, denn N 1st die Natur, den Gelist und den Wıiıllen des Menschen
Zzu Bösen und zu Irrtum verpflichten oder beides als gleichgültig betrach-
ten NıchtAGott könnte einen solchen posıtıven Befehl der eine solche kon-
krete Ermächtigung geben, da sıe 1 Wiıderspruch seiner absoluten Wahrhaftig-
eıit und Heiligkeit stünden.“ 15)

Der Papst spricht also ıcht einfach VO  } einer Erlaubnis, sondern VOoNn einer
„positiven Erlaubnis“. Sıcher kann nıemand POSIELV das erlauben, W as sıch die
Wahrheit der das sittlich CGute richtet. Wır betonen „DOSItLV“ erlauben, h
erlauben un Aazu einfach erklären, N se1 recht und erlaubt. Etwas anderes 1st, W as

WIr eıne „negatıve“ Erlaubnis NECNNECIN möchten, ein Nichtverhindern des Irr-
LuUums un des Übels Diese letztgenannte Haltung ann nach einer ausdrücklichen
Erklärung des Papstes gewlissen Bedingungen gerechtfertigt se1n? „Nıcht
durch etfAatliche (esetze und Zwangsmaßnahmen einzugreifen, annn trotzdem 1

1Interesse eines höheren und umfassenderen Czutes gerechtfertigt se1InN.
Der Papst leitet also [0)88! Prinzıp der Toleranz nıcht das Recht ab, dem 1mM

Glauben Irrenden die Religionsfreiheit verweigern, ganz 1m Gegenteil:
1US AT} hat zehn Jahre in einer ben angeführten Ansprache allgemeın und
unbedingt festgestellt, dafß „das Recht der Ööffentlichen un privaten Anbetung (J0t-
tes  « zZzu „den Grundrechten der Pefson gehört“!7, Der apst hatte dabei offensichtlich
den Fall eines mMi1t gutem Gewı1issen geübten Kultes 1m Auge (Sonst könnte icht
VO  } einem wirklichen ult die ede se1N.) Darüber spricht der apst ganz allge-
meın, und stellt keineswegs die Bedingung „vorausgesetzt, N handelt sıch um

Ansprache an en Verband der kath Juristen Italıens A Dez 1953 AAS (1953) 794802
16 EbdEbd Weihnachtsbotschafl 1947 AAS 19
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éinen ; Kult, der der Wahrhe1t ehi:spricht“. Er hätté AT Elément unb‘eäingt nen-
nen müssen, wenn gemeıint hätte, es sei Bedingung ur die Religionsfreiheit.

A Papst Johannes hält die gleiche Linie, WENN 1n dem ben genannten Text des
Rundschreibens „Pacem 1n terris“ den Menschenrechten jenes aufzählt, Gott

ehren „nach der rechten Norm des Gewissens“ (conscientiae suüae) Miıt
dem Wort „suae“” unterstreicht der apst, daß eine Gottesverehrung nach der Eın-
gebung des rechten Gewissens jedes einzelnen auch in dem Falle gemeıint ist;, 1n
dem das Gewi1ssen ZW aar objektiv irrt, der Irrtum aber subjektiv unüberwindlich
ISt. RE erklärt der Papst 1in dem gleichen Rundschreiben: „Man muß dabei
immer unterscheiden 7zwıschen dem Irrtum un dem Irrenden, HA es sıch

Menschen andelt, die 1im Irrtum der 1n ungenügender Kenntnis ber Dinge
befangen sınd, die MIt relig1ös-sıttliıchen Werten zusammenhängen. Denn der dem
Irrtum Vertallene Ort ıcht auf, Mensch se1n, und verliert niıe seine persOn-
iıche VWürde, die doch immer geachtet werden mu{(ß In der Natur des Menschen
geht auch nıe die Fähigkeıit verloren, sich VO Irrtum freizumachen und den Weg
ZUr Wahrheit suchen. Hıerın fehlt dem Menschen auch n1ı1€e die Hılfe des VOTL-

sehenden Gottes. Wenn heute also jemand der Klarheit des Glaubens ermangelt
der ın alschen Lehren aufgewachsen 1St, annn 6S se1n, daß spater, VO  e} Gottes
Licht erleuchtet, die Wahrheit annımmt.“ Der Papst fügt mMiıt großem pastoralem
akt hinzu: „Wenn nämlich Gläubige weltlicher Belange mIi1It Menschen 1n
Verbindung stehen, die überhaupt iıcht der ıcht richtig Christus glauben,
können s1e ıhnen Anlaß der Antrieb se1n, ZUr Wahrheıit gelangen.“

Wıir dürtfen noch eine Überlegung anfügen: Warum behält der in gutem Jau-
ben Irrende, wenn NUr das Gemeinwohl ıcht leidet, Recht auf Religionsfreiheit?
Weil persönlich das Sıttengesetz erfüllen 111 und es auch wirklich erfüllt und
damit den Willen Gottes, WCLn auch NUur einschlußweise und NUr 5 Ww1e 65 ihm
konkret möglich iSt, nach dem Urteil seines Gewissens, das siıch nach
besten Kräften gebildet hat, und darum nach einem Gewiıssen, auch WenNnn

die Urteıile dieses Gewissens objektiv falsch sind So bleibt also auch 1m Fall des in
Glauben Irrenden der wesentliche inn der dem Menschen gewährten rel-

eıt gewahrt“. Bedenkt INan die Beschränktheit und die Schwerfälligkeit des
menschlichen Verstandes un WwW1e leicht sıch daraus falsche Erkenntnisse ergeben,

ann man LUr SdASChH: Wehe, WEeNn MNan sıch ıcht obiges Prinzıp halten
könnte! Wehe, WENN INnan VO Menschen verlangen wollte, da das Ge-

N © 18 AAS 55 (1963) 260 19 AAS 55 (1963) 299
Es ist 1er auf die Unterscheidung hinzuweısen zwischen dem, der sıch Glaubens 1in einem Irrtum efindet,

und dem, der seinen Irrtum weiß un trotzdem darın verharrt, der sich also „mala fide“ darin befindet. Diıeser
andelrt „tormalıter“ schlecht, objektiv und subjektiv schlecht. Von ıhm kann INanl ıcht dafß eın
„Recht“ habe, seinen Irrtum bekennen un verbreiten. In seinem Fall ann iNnan DUr VO' „Toleranz“ sprechen,
Ü  = deretwillen INa  3 seinen Irrtum eines Sheren Un umfassenderen Gutes willen lauten äßt Wer sıch jedoch

Glaubens 1n eiınem unüberwindlichen Irrtum befindet, handelt, wıe die Moralisten Sagch, Nnur „materialiter”
S}  e  T, objektiv verfehlt, stuektiv jedoch UL,
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bot Gottes ıimmer objektiv richtig erfülle! Wer könnte da VOoOrdemUrteil Gottes
noch bestehen?

Es ann also keine menschliche Autorität POS1IULV erlauben, Unrechtes der
Irriges tun der lehren: dadurch wırd aber das echt auf Religions-

freiheit ıcht angetastet für den, der Glauben und unüberwindbar ITTEe,:
Dabei 1ST VOTAUSSESETZL daß dıe außere Ausübung dieses Rechts das Gemeinwohl
icht gefährdet. Das heißt, c5sS dürten durch diese Ausübung Gottes Ansprüche autf
die ıhm Von den Menschen geschuldete Verehrung iıcht POS1LULV eingeschränkt wWer-
den der Rechte einzelner der der Gesellschaft verletzt werden.Hıer gılt die all-
geme1ine Regel, wonach jegliches Recht einzelnen aufhört, WEeNN nd ı dem
Madßß, als 6S die Rechte anderer verletzt.

Papst Johannes bemerkt: ADa 183021  w} heutzutage aNnNıMMT, dafß das (S6«
meiınwohl VOrTr allem der Wahrung der Rechte und der Pflichten der mensch-
lıchen Person besteht, mMuUu dem Staat besonders daran gelegen SCIN, daß einerse1lits
diese Rechte anerkannt, geachtet, aut einander abgestimmt, gESLEUEKT un gefördert
werden und daß anderseits Cin jeder sC1iNenNn Pflichten leichter nachkommen ann.
Unter diesen Voraussetzungen darf INan ohl unterstreichen, da{fß die richtig VeOI-

standene Religionsfreiheit sicher den Menschenrechten gehört un daß ıhre An-
erkennung, iıhr Schutz un iıhre Förderung durch Ööftentliche UOrgane als wesent-
iıche Forderungen des Gemeinwohls betrachtet werden IMNUSsSenN.,

Man könnte fragen Ist 1es ıcht HRA Auslegung der Lehre der Kirche?
Und INa  w} könnte vielleicht auf die Worte Pıus XII Aaus seiner schon angeführten
Ansprache ber die Toleran7z hinweıisen, Sagt daß „1IM CIN1SCN Fällen
„unter Verhältnissen keine Pflicht bestehe, den Irrtum und das Unrecht

unterdrücken?? Folgt daraus Iso MI1It Ausnahme dieser und INan unterstellt
„ WEN1LSCI Fälle, denen der Irrtum „geduldet und DUr „geduldet werden
könne, Mu mMan den Irrtum und das UÜbel i unterdrücken? Was soll INan

diesem Einwand sagen?
Zunächst SC1 darauf hıngewiesen, daß 1US C111 ein VO  3 unserer rage Sanz VeLr-

schiedenes Problem Es geht ıhm icht das echt auf Freiheıit des e1N-

zelnen, der guten Glaubens Irrıt, sondern fragt, WI1Ie sıch der Staatsmann CN-
ber dem Irrtum und dem Übel verhalten soll wobel VO Glauben dessen

Eıne weıtere Bestätigung für diese Ansıcht findet sich der Lehre der katholischen Theologie VO' eıl der
Ungläubigen Diese Lehre besagt, daß JeNC, die sıch unüberwındlıchen Irrtum efinden, wWenn S1IC DUr das
cun, Was sie 11 ıhrem Gewissen als ihre Pflicht Uun!| als den Willen Gottes erkennen, iıhr eıl erlangen Vgl azu den
Brieft des Hl Offiziums den Erzbischot Von Boston VO!] August 1949 Denzinger Schönmetzer — Der
rIe€; legt dar, daß die tatsächlıche Zugehörigkeit ZUr Kirche ıcht notwendig 1SU, daß vielmehr schon das
SORCNANNLTE Votum ecclesiae SCHU$SCNH könne Dieses, Sal der Briet braucht ıcht ausdrücklich SC1H, SCI

schon der nNnneren Bereitschaft enthalten, den Willen (zottes un un! sich ihm gleichförmig machen
Wenn also Gott das W. eıl auch denen icht vorenthält, die aufrichtig und Lreu ıhrem Gewıissen folgen

auch wenn sıch dieses objektiv, aber eben unüberwindlich Irrtum efindet ann dies, daß die and-
lungen, die solchen Gewissenszustand werden, wen1gstens iıhrem Wesen nach dem Ziel entsprechen, für
das Gott den Menschen geschaffen hat un wofür ıhm Verstand un treien Willen gegeben hat

AAS 55 (1963) 273 AAS 45 (1953) 794
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F  © Augustinus Kardinal Bea  abge$ehen’vvird,_ &ér‘ irrt ode„f Ün;rechf ltu_t2"i.leie i*"rage nach dér £c%nä oder rfiala  fides, die für unser Problem wesentlich ist, wird von Pius XII. überhaupt nicht  gestellt. Erst im späteren‘ Verlauf seiner Ansprache kommt er nebenbei darauf,  daß die Kirche ganz besonders auf den Rücksicht nimmt, der guten Glaubens irrt.  Die angeführten. Texte handeln also nicht von unserer Frage. Dagegen haben wir  gesehen, daß Pius XII. ausdrücklich festgestellt hat, daß es ein Grundrecht der  menschlichen Person auf private und öffentliche Gottesverehrung gibt und daß er  dieses Recht nicht auf den objektiv wahren Kult einschränkt. Er hat damit, wenn  auch nicht ausdrücklich, das R  echt des in >gutem Glauben Ifrenden auf Religions-  S  freiheit bejaht.  Mit diesen Ausführungen sind nur die Grundsätze aufgezeigt. Mehr war in die-  sem Rahmen nicht möglich. Wir sind uns bewußt, daß das Problem in der Praxis  sehr schwierig ist: Was ist genau und im einzelnen das Gemeinwohl, das hier und  jetzt eine Einschränkung ‚der Religionsfreiheit oder, besser, ihrer äußeren Aus-  \  übung verlangt?  Zudem bleibt noch das Problem der genauen Abgrenzung der Rechte und Pflich-  ten, das jene zu lösen haben, deren Aufgabe es ist, die Rechte und Pflichten der  einzelnen aufeinander abzustimmen. Wer wie die Juristen mit der Gesetzgebung  zu tun hat, kennt die große Schwierigkeit dieser Aufgabe und weiß, daß das auch  beim besten Willen allzuoft nur zum Teil gelingt. Dennoch bleibt es wichtig, das  Grundsätzliche herauszuheben und auszusprechen, daß das unverletzliche Recht  auf Religionsfreiheit auch für den in gutem Glauben Irrenden besteht’und unbe-  dingt anerkannt und gewahrt bleiben muß, solange und insoweit seine Ausübung  nicht das Recht Gottes auf die ihm von den Menschen geschuldete Verehrung posi-  tiv einschränkt oder eindeutige Rechte anderer oder der Gesellschaft verletzt.  Kurze quamrhenfassuné. Winke zum Problem der Beziehungen zwischen dem  religiösen Phänomen und der sozialen Umgestaltung.  Fassen wir die Ergebnisse unserer Ausführung kurz zusammen und stellen fest:  a) Das Recht auf Religionsfreiheit ist ein unveräußerliches und unverlierbares  Recht der menschlichen Person.  b) Diese Freiheit hat zwei wesentliche Elemente: Sie schließt jeden Zwang sei-  tens anderer und der Gesellschaft aus; sie hat den Sinn, dem Menschen bewußt und  frei, ohne irgendwie daran gehindert zu werden, die Erfüllung des Gebotes Gottes  nach der Norm seines Gewissens zu ermöglichen. Sie schließt das Recht ein, nicht  nur religiöse Feiern ‚zu veranstalten, sondern auch seinen Glauben privat und  öffentlich zu bekennen, ihn zu verkünden und auszubreiten, wobei stets das Ge-  24 Vgl. dazu die Ansprache über die Toleranz Pius’ XII., wo der Papst die Frage der „objektiven Wahrheit und  der: Gewissensverpflichtung gegenüber dem, was objektiv wahr und gut ist“, von der Frage unterscheidet nach der  „tatsächlichen Haltung der Völkergemeinschaft gegenüber einem einzelnen souveränen Staat und die Haltu}ng dieses  States gegenüber der Völkergemeinschaft in Fragen der Religion und der Sittliéakeit.'  332
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abgésehenl Wird,> der irrt der Ün;ed1; .tut2‘i. Die Frage nach der ona oder mala
fides, die für Problem aaa 1St, wird VO  3 Pıus X11l überhaupt nıcht
gestellt. Erst 1mM spateren Verlauf seıner Ansprache kommt nebenbei darauf,;
daß die Kirche ganz T BASOners auf den Rücksicht nımmt, der Glaubens inr
Dıie angeführten Texte handeln also nıcht VO  o} UNSELEGT rage Dagegen haben WIr

gesehen, daß Pıus XIl ausdrücklich festgestellt hat, da{ es ein Grundrecht der
menschlichen Person auf private un: öffentliche Gottesverehrung zibt und da
dieses echt ıcht autf den objektiv wahren ult einschränkt. Er hat damıt, WE

auch iıcht ausdrücklich, das echt des ın Glauben Irrenden auf Religions-
freiheit bejaht.

Mıt diesen Ausführungen sind 11UI die Grundsätze aufgezeigt. Mehr War 1ın die-
sem Rahmen ıcht möglıch. Wır sind uns bewußt, dafß das Problem in der Praxis
schr schwler12 1st: Was 1St und 1im einzelnen das Gemeinwohl, das jer und
jetzt eine Einschränkung der Religionsfreiheit oder, besser, ıhrer zußeren Aus-

übung verlangt?
Zudem bleibt noch das Problem der SCNAUCH Abgrenzung der Rechte und Pflich-

ten, das jene lösen haben, deren Aufgabe esS 1St, die Rechte und Pflichten der
einzelnen aufeinander abzustimmen. Wer Ww1e die Juristen miıt der Gesetzgebung

un hat, kennt die große Schwierigkeit dieser Aufgabe und weiß, daß das auch
eım besten Wiıllen allzuoft NUr Zzu eıl gelingt. Dennoch bleibt es wichtig, das
Grundsätzliche herauszuheben und auszusprechen, daß das unverletzliche echt
auf Religionsfreiheit auch für den 1ın Glauben Irrenden besteht’und unbe-
dingt anerkannt und gewahrt bleiben muÄß, solange und 1insoweılt seıne Ausübung
ıcht das Recht Gottes auf dıe ıhm VO  - den Menschen geschuldete Verehrung pOosI1-
tLV einschränkt der eindeutige Rechte anderer der der Gesellschaft verletzt.

Kurze Zusamrhenfassuné Wıinke Z Problem der Beziehungen zwischen dem
relig1ösen Phänomen und der soz1alen Umgestaltung.

Fassen WI1r die Ergebnisse unserer Ausführung urz und stellen test:
a} Das echt auf Religionsfreiheit 1St eın unveräußerliches un unverlierbares

Recht der menschlichen Person.
Diese Freiheit hat Zzwelı wesentliche Elemente: Sie schließt jeden Zwang S@1-

tens anderer un der Gesellschaft > S1e hat den Sınn, dem Menschen bewußt und
frel, hne iırgendwlie daran gehindert werden, die Erfüllung des Gebotes (sottes
nach der Norm seines Gewiı1issens ermöglichen. Sıe schliefßt das echt e1n, nıcht
LLUT relig1öse Feıiern veranstalten, sondern auch seinen Glauben priıvat und
öftfentlich bekennen, ıhn verkünden un: auszubreıten, wobel das Ge-

o4 Vgl Aazu die Ansprache er die Toleranz 1us’ AA der Papst die Frage der „objektiven Wahrheit und
der Gewissensverpflichtung gegenüber dem, W as objektiv wahr un gut —+  1st”) VO der Frage unterscheidet nach der

„tatsächlıchen Haltung der Völkergemeinschaft gegenüber eınem einzelnen souveranen Staat und die Haltu-ng dieses
States gegenüber der Völkergemeinschaft 1n Fragen der Religion und der Sittliékeit.'
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DA  AF 'Re?igi3$e | fre£ybe_i;_r und Wimdlungm der \ chaft
meinwohl und die Rechte Gottes und- derk Menschen als Aun DelAet oder äls \Cleder
der Gesellschaft 1n dem oben dargelegten inn gewahrt bleiben mussen.

xır

C) Das echt des einzelnen aut Religionsfreiheit bedeutet anderseıits die Pflicht
aller anderen und besonders der Gesellschaft, dieses Recht anzuerkennen, wah-
D und schützen un nötigenfalls seine Ausübung mMi1t den Rechten anderer und
der Gesellschaft 1n Einklang bringen.

Die Religion beeinflußt aufs tiefste dıe Struktur un den Wandel der Gesell-
schaft Es genuge eın ohne alle Wertung vollzogener Vergleich 7zwiıischen der
christlichen Gesellschaft des R ömischen Reichs und der christlichen Gesellschaft des
Mittelalters. Man denke NUur manche Institutionen WwW1e die Sklavereı oder
die Sıtten un!: Gebräuche, das Recht, je Kultur, die Literatur den
beiıden Gesellschaftsformen. der eın anderes Beispiel: elch charakteristisches
und tiefes Gepräage hat iıcht der Islam den verschiedenen Völkern vegeben, 1n
denen siıch durchgesetzt hat und ach dem Madi, ın dem VO  3 iıhnen ANgCHNOML-
men wurde! Auch der Buddhismus, der O an und der Schintoismus
haben ihrer Umwelt typische Merkmale aufgeprägt®.

Betrachtet INan diesen starken Einflufß des relig1ösen Faktors autf das Leben des
Menschen, sıeht INnan och 1el klarer, welch entscheidende Bedeutung die Religions-
freiheit für die Gesellschaft hat, w1e wichtig 6S ist; da{fß der Mensch se1ne Religion
1ın voller Freiheit bekennen un! ausüben könne, hne Störung un:! außere Eın-

grifte, hne erZWUNSCHC Befolgung der (jesetze Gottes, 1Ur nach seinem Gewıiıssen.
Bekanntlich 1St der Gedanke, eın Konzıl abzuhalten; VOo  e} apst Johannes

angesichts der ungeheuren Probleme der heutigen Menschheıit gefaßt worden. In
diesem 1nnn unterstrich 1n seiner Einberufungsbulle, da{fß die Kirche heute VOL

einer gewaltigen Krise der Gesellschaft stehe und daß iıhrer Aufgaben harren, die
1n ıhrem Ausmaß und ıhrer Bedeutung denen der tragischsten Zeiten ihrer Ge-
schichte gleichkommen“®. In einer Zeıt, 1n der sıch Mater1ialismus und Atheıismus
1in Theorı1e und Praxıs M1t allen Mitteln bemühen, die Religion, jede Religion auf
Erden ZUERN  (Bl un AI den Herzen der Menschen auszureıißen, 1St 6S 7zweiıtel-
los eine Grundpflicht aller Menschen Wıiıllens, das unveräußerliche un!
zerstörbare Recht des Menschen, CGott privat un Söffentlich verehren un seinen
Glauben ach dem Ma{iß se1nes Gewi1ssens bekennen und auszubreıten, laut
verkünden. Damıt erweisen WIr der Menschheıt einen Dienst VO  - unschätzbarem
Wert, icht 1Ur Zzum Wohle unserer Generatıon, sondern auch für unzählbare
kommende Generatıionen.

Selbstverständlich ben der konkrete Zustand eıner Gesellschaft un ıhr Wandel auch ihrerseits einen FEinfluß

auf die Religionsfreiheit AauUS, wıe 1990828 s1ie uffaßt, wıe s1ie geübt wird. Der Zustand einer Gesellschaft se1l s1e e1n-
bestimmt die konkrete Gestalt der Rechte des Menschen und damit auch desheitlıch gyeschlossen oder pluralistisch

Gemeinwohls und infolgedessen auch die praktische Durchführung der Religionsfreiheıit. Auch der Wandel der Gesell-

chaft kann, indem das Denken der Menschen ergreift, diese der jene Auffassung VO' der Religionsfreiheıit herbei-

führen un damit auch, v1a factı, ihre Praxıs bestimmen. Es War nıcht möglıch, auch noch diesen Punkt behandeln,
aber sollte doch weni1gstens erwähnt werden. Humanae salutis, 1n : AAS 54 (1?62)
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